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Sachverhalt und Anträge 

Die europische Patentanmeldung Nr. 87 104 847.6 

(VerOffentlichungsnurnrner. 0 240 929) wurde mit der 

Entscheidung der PrUfungsabteilung yam 26. Oktober 1990 

zurUckgewiesen. Die schriftliche Begrundung wurde am 

28. Januar 1991 abgesandt. 

Die zuruckweisung wurde damit begrundet, daS der 

Gegenstand des Anspruchs 1 gegenuber der Lehre 

aus EP-A-0 124 438 (1) nicht neu sei. 

Insbesondere wurde ausgefUhrt, daf, die in (1), auf 

Seite 6, Zeilen 11 bis 19 beschriebene Herstellungsweise 

zwangslaufig zu einer Struktur gemã, Anspruch 1 fQhre. 

Die BeschwerdefUhrerin legte am 8. April 1991 gegen diese 

Entscheidung Beschwerde ein und reichte zusarnmen mit der 

Beschwerdebegrundung am 7. Juni 1991 einen neuen 

Anspruchssatz mit einer angepaften Beschreibung em. 

In der BeschwerdebegrQndung wurde aufgefuhrt, dag beim 

Verfahren gema (1) im Fertigprodukt keine Kunst-

stoffkOrner mehr anwesend sein kOnnten, und dag daher das 

Tragermaterial gemag vorliegendem Anspruch 1, das 

KunststoffkOrner enth1t, sich wesentlich von (1) 

unterscheide. 

Im spateren Verfahren wurde zur UnterstUtzung dieser 

Betrachtungsweise noch eine gutachtliche Stellungnabme 

eingereicht. 
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Der geltende, einzige unabhngige Anspruch 1 lautet wie 

folgt: 

'Mikroorganismen-Trgermateria1 (1) mit einelTrL für die 

Immobilisierung von Mikroorganismen ausgebildeten Aufbau, 

zum Einsatz bei der biologischen Entfernung von 

Verunreinigungen aus flUssigen oder gasfOrmigen Medien, 

wobei das formstabile Tragermaterial (1) rnindestens aus 

einer ersten Komponente in Form mikroporoser KOrner und 

einer tragenden zweiten Komponente besteht, in der die 

mikroporOsen KOrner eingebettet sind, 

dadurch gekennzeichnet, 

dag beim einsatzfertigen Trágermaterial (1) die zweite 

Komponente aus grOberen Kunststoff-KOrnern oder grOberen 

KOrnern eines anderen Stoffs mit kiebefahiger Oberfläche 

besteht; 

und dai, die KOrner der zweiten Komponente mit den darin 

verteilt eingebetteten mikroporOsen KOrnern der ersten 

Komponente ein makroporoses, versintertes oder verkiebtes 

Grundgerust bilden, bei dem die Gesamtheit sowohi der 

Mikroporen als auch der Makroporen für die 

Imrriobilisierung von Mikroorganismen und für das zu 

behandelnde Medium zuganglich sind.h 

Die BeschWerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Patenterteilung 

aufgrund der am 7. Juni 1991 eingereichten Unterlagen und 

des ursprunglichen, einzigen Zeichnungsblattes. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulassig. 
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Anderungen 

2.1 	Der gegenuber der ursprunglich eingereichten Fassung 

geanderte Anspruch 1 liegt in zweiteiliger Form var und 

wurde sprachlich prázisiert. Als Einschránkung wurde 

insbesondere aufgenornmen, dag die grobkOrnige zweite 

Werkstoffkomponente aus Kunststoff-KOrnern oder KOrnern 

eines anderen Stoffs mit k1ebefhiger Oberf1che besteht, 

und dag diese KOrner mit den darin verteilt eingebetteten 

mikroporOsen KOrnern ein makroporoses GrundgerQst bilden. 

Die Einschrãnkungen und Przisierungen beruhen auf der 

ursprQnglich eingereichte Beschreibung; Seite 5, Zeilen 5 

bis 6, 9 bis 10 und Absatz 3, letzter Satz, Seite 6, 

Zeile 9 van unten und Seite 7, Absatz 2. 

2.2 	Auch die Anderungen in den UnteransprUchen beruhen auf 

den ursprQnglichen Unterlagen. 

2.3 	Die Voraussetzungen gemãE Artikel 123 (2) EPU sind dem 

zufolge erfüllt. 

Neuheit 

3.1 	Von den vorliegenden Entgegenhaltungen bildet (1) 

zweifellos den nachstkornrnenden Stand der Technik. 

Dieses Dokument of fenbart ein Trägerrnaterial für 

Mikroarganismen bestehend aus in elnem Kunststoffbinder 

eingebetteten adsorbierenden Teilchen wie 

Aktivkohle-KOrner, wobei mindestens ein Teil dieser 

adsorbierenden KOrner aus der Oberfiache des Tragers 

herausragen (Anspruch 1) . Das Bindemittel für die 

adsorbierenden KOrner, wofür als Beispiel Thermoplaste 

wie PVC erwhnt werden, kann durch ein Expansionsmittel 

aufgeschumt sein. Ob der Schaum offenporig ist oder 
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nicht, wird nicht erwähnt, aber das auf Seite 6 von (1) 

gegebene Ausfuhrungsbeispiel deutet auf eine geschlossene 

Porenstruktur, die nicht für das zu behandelnde Medium 

zugnglich 1st. 

Ein offenporiges GerUst aus versinterten oder verkiebten 

grOberen KunststoffkOrnern, wie es vorliegender 

Anspruch 1 verlangt, of fenbart (1) nicht. 

3.2 	Die PrQfungsabteilung hat eine of fenporige Struktur aus 

KunststoffkOrnern aus der Bedingung in (1) Seite 6, 

Zeilen 17 bis 19, dag die PVC-Kôrner miteinander verklebt 

werden, ohne dag die Aktivkohle-Teilchen v011ig mit einem 

PVC-Schicht bedeckt werden, abgeleitet. 

Dieser Abschnitt aus (1) ist ein Tell aus dem einzigen 

Ausführungsbeispielund mug irn Zusammenhang mit dem 

ubrigen Sachverhalt in dem Beispiel und der Lehre von (1) 

als Ganzes betrachtet werden. 

Gemag dern Beispiel wird die Pulvermischung bei erhOhter 

Temperatur unter Aufschumung extrudiert. Urn uberhaupt 

eine Extrusion und Aufschaurnung des Bindernittels zu 

erreichri, ites rlOtwetidig7 -  da-gd±ePVC--KOrner--sehme-lz-en 

oder mindestens soweit miteinander verklebt werden, da 

kein Raum ubrig bleibt, wodurch das Blährnittel frei 

entweichen kann. Bei dem AusfUhrungsbeispiel kann also 

keine offenporige Struktur aus verkiebten Kunststoff--

kOrnern entstehen. 

Der Satz auf Seite 6, Zeilen 17 bis 19 1st also in 

Ubereinstimmung mit dem nachfolgende Satz, woraus 

hervorgeht, dag die Extrusionstemperatur kritisch 1st, 

und Anspruch 1, der nur verlangt, dag mindestens ein Tell 

der adsorbierenden KOrner aus der Oberfläche herausragen, 

so zu verstehen, dag bei der Extrusion das PVC nicht so 

dunnflussig werden darf, 	auch die Aktivkohle-Teilchen 
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- 5 - 	 T 0554/91 

an der Oberflche mit einer PVC-Schicht bedeckt bleiben. 

Wenn das PVC bei der Extrusion nur zahflussig bleibt, ist 

es gem 	(1) anscheinend mOglich, dag die an der 

Oberflãche liegenden Aktivkohle-Teilchen nicht mit PVC 

bedeckt werden oder bleiben. Eine of fenporige Struktur 

aus nur teilweise verkiebten KunststoffkOrnern kann 

daraus nicht abgeleitet werden. 

Die Formgebung gem 	(1) ist nicht wie im Beispiel 

beschrieben auf Extrusion beschränkt, sondern nennt auch 

Warmformen, Gieien, Spritzgiefen, Sch1eudergief.en und 

Kalandrieren. Keiner dieser Formgebungen fQhrt jedoch zu 

einer offenen Struktur aus nur teilweise verkiebten 

KunststoffkOrnern. 

	

3.3 	Selbst wenn man der Betrachtungsweise der PrUfungs- 

abteilung foigen woilte, und entgegen der Auffassung der 

Karniner das Vorhandensein von KunststoffkOrnern annebmen 

wUrde, ware Anspruch 1 noch als neu zu betrachten, weil 

die Bedingung, da1, die KunststoffkOrner grOber sind als 

die mikroporOsen KOrner, nicht aus (1) hervorgeht oder 

daraus abgeleitet werden kann. 

	

3.4 	Keiner der anderen Entgegenhaltungen offenbart em 

Mikroorganismen-Tragermaterial gem&S Anspruch 1. 

	

4. 	Erfinderische Thtigkeit 

	

4.1 	Die erfinderische Tatigkeit wurde in der angegriffenen 

Entscheidung nicht erOrtert. 

Die Kammer halt es nicht für angezeigt, die erfinderische 

Tätigkeit ohne Stellungnabme der Vorinstanz zu unter-

suchen und macht von ihrer Befugnis nach 

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung 

des Verfahrens an die Prufungsabteilung zurQckzuver-

isen. 

/ 
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Ent scheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren 

Entscheidung zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P. A. M. Lançon 
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